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(2) Die Vertragsparteien bekräftigen ihr Bekenntnis zu den Grund
sätzen der freien Marktwirtschaft, der nachhaltigen Entwicklung und des 
wirksamen Multilateralismus. 

(3) Die Vertragsparteien bekräftigen erneut, dass sie die Grundsätze 
der Rechtsstaatlichkeit und der verantwortungsvollen Staatsführung ach
ten und ihren internationalen Verpflichtungen, vor allem im Rahmen der 
VN, des Europarates und der OSZE, nachkommen. Sie kommen ins
besondere überein, die Achtung der Grundsätze der Souveränität, der 
territorialen Unversehrtheit, der Unverletzlichkeit der Grenzen und der 
Unabhängigkeit zu fördern. 

(4) Die Vertragsparteien bekennen sich zur Rechtsstaatlichkeit, ver
antwortungsvollen Staatsführung, Bekämpfung der Korruption sowie der 
verschiedenen Formen der grenzüberschreitenden organisierten Krimina
lität und des Terrorismus, zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, 
zu wirksamem Multilateralismus und zur Bekämpfung der Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen und dazugehörigen Trägermitteln. Diese 
Verpflichtung ist ein entscheidender Faktor in der Entwicklung der 
Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 
und trägt somit zu Frieden und Stabilität in der Region bei. 

TITEL II 

POLITISCHER DIALOG UND REFORM, ZUSAMMENARBEIT IM 
BEREICH DER AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK 

Artikel 3 

Ziele des politischen Dialogs 

(1) Der politische Dialog zwischen den Vertragsparteien wird in allen 
Bereichen von gegenseitigem Interesse, einschließlich außen- und si
cherheitspolitischer Fragen sowie interner Reformen, weiterentwickelt 
und verstärkt. Dadurch wird die Wirksamkeit der politischen Zusam
menarbeit erhöht und die Konvergenz in außen- und sicherheitspoliti
schen Fragen gefördert, wodurch die Beziehungen in ehrgeiziger und 
innovativer Weise vertieft werden. 

(2) Ziel des politischen Dialogs ist es, 

a) die politische Assoziation zu vertiefen und die Konvergenz und 
Wirksamkeit der Politik und der Sicherheitspolitik zu verstärken, 

b) die in der Charta der VN und der Schlussakte der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Helsinki verankerten 
Grundsätze der territorialen Unversehrtheit, der Unverletzlichkeit der 
nach dem Völkerrecht international anerkannten Grenzen, der Sou
veränität und der Unabhängigkeit zu fördern, 

c) die friedliche Beilegung von Konflikten zu fördern, 

d) die internationale Stabilität und Sicherheit auf der Grundlage eines 
wirksamen Multilateralismus zu fördern, 

e) die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen den Vertragsparteien 
im Bereich der internationalen Sicherheit und der internationalen 
Krisenbewältigung zu verstärken, insbesondere um die globalen 
und regionalen Herausforderungen und Hauptgefahren zu bewälti
gen, 
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f) die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Verbreitung von Mas
senvernichtungswaffen und dazugehörigen Trägermitteln, einschließ
lich der beruflichen Umorientierung von Wissenschaftlern, die früher 
in Massenvernichtungswaffen-Programmen beschäftigt waren, zu 
vertiefen, 

g) die ergebnisorientierte, praktische Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien zur Verwirklichung von Frieden, Sicherheit und 
Stabilität in Europa zu fördern, 

h) die Achtung der demokratischen Grundsätze, die Rechtsstaatlichkeit 
und die verantwortungsvolle Staatsführung, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten einschließlich der Medienfreiheit und der Rechte 
von Angehörigen nationaler Minderheiten, zu stärken und einen Bei
trag zur Konsolidierung interner politischer Reformen zu leisten, 

i) einen Dialog zwischen den Vertragsparteien im Bereich Sicherheit 
und Verteidigung zu entwickeln und ihre Zusammenarbeit in diesem 
Bereich zu vertiefen, 

j) auf die weitere Förderung verschiedener regionaler Kooperationsfor
men hinzuarbeiten und 

k) für alle Bürger Georgiens innerhalb der international anerkannten 
Grenzen des Landes sämtliche Vorteile einer engeren politischen 
Assoziierung zwischen der EU und Georgien nutzbar zu machen. 

Artikel 4 

Interne Reformen 

Die Vertragsparteien arbeiten zusammen bei der Entwicklung, Konsoli
dierung und Erhöhung der Stabilität und Wirksamkeit der demokrati
schen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit, bei der Sicherstellung 
der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, bei weiteren 
Fortschritten bei der Justiz- und Rechtsreform mit Blick auf die Ge
währleistung der Unabhängigkeit der Justiz, bei der Stärkung von deren 
Verwaltungskapazität und bei der Sicherstellung der Unparteilichkeit 
und Wirksamkeit der Strafverfolgungsbehörden, bei der weiteren Fort
setzung der Reform der öffentlichen Verwaltung und beim Aufbau eines 
rechenschaftspflichtigen, effizienten, wirksamen, transparenten und pro
fessionellen öffentlichen Dienstes und bei der Fortsetzung einer wirk
samen Korruptionsbekämpfung, vor allem mit Blick auf die Stärkung 
der internationalen Zusammenarbeit bei der Korruptionsbekämpfung so
wie die Gewährleistung der wirksamen Umsetzung einschlägiger inter
nationaler Rechtsinstrumente wie des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen Korruption aus dem Jahr 2003. 

Artikel 5 

Außen- und Sicherheitspolitik 

(1) Die Vertragsparteien intensivieren ihren Dialog und ihre Zusam
menarbeit und fördern die schrittweise Konvergenz im Bereich der Au
ßen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicher
heits- und Verteidigungspolitik, und behandeln insbesondere Fragen 
der Konfliktprävention, friedlichen Konfliktbeilegung und Krisenbewäl
tigung, regionalen Stabilität, Abrüstung, Nichtverbreitung von Massen
vernichtungswaffen, Rüstungskontrolle und Waffenausfuhrkontrolle. Die 
Zusammenarbeit stützt sich auf gemeinsame Werte und beiderseitige 
Interessen und hat das Ziel, die Konvergenz und Wirksamkeit der Po
litik unter Nutzung bilateraler, internationaler und regionaler Foren zu 
verstärken. 
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(2) Die Vertragsparteien bekräftigen erneut ihr Bekenntnis zu den 
Grundsätzen der territorialen Unversehrtheit und der Unverletzlichkeit 
der international anerkannten Grenzen, der Souveränität und der Un
abhängigkeit, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen und der 
Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu
ropa in Helsinki von 1975 festgelegt sind, sowie zur Förderung dieser 
Grundsätze in ihren bilateralen und multilateralen Beziehungen. Die 
Vertragsparteien bekräftigen darüber hinaus ihre uneingeschränkte Un
terstützung des Grundsatzes der Zustimmung des Gastgeberstaates zur 
Stationierung ausländischer Streitkräfte in ihren Gebieten. Sie sind sich 
darin einig, dass die Stationierung ausländischer Streitkräfte in ihren 
Gebieten im Einklang mit dem Völkerrecht nur mit ausdrücklicher Zu
stimmung des Gastgeberstaates erfolgen sollte. 

Artikel 6 

Schwere Verbrechen von internationalem Belang 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen erneut, dass die schwersten Ver
brechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, 
nicht ungestraft bleiben dürfen und dass dies durch Maßnahmen auf 
nationaler und internationaler Ebene, auch unter Einbeziehung des In
ternationalen Strafgerichtshofs, gewährleistet werden muss. 

(2) Die Vertragsparteien vertreten die Auffassung, dass die Einrich
tung und wirksame Arbeitsweise des Internationalen Strafgerichtshofs 
eine wichtige Entwicklung für Frieden und Gerechtigkeit weltweit dar
stellen. Die Vertragsparteien bekräftigen ihr Bekenntnis zur weiteren 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof durch die 
Umsetzung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs 
und der zugehörigen Instrumente, wobei sie der Wahrung seiner Inte
grität gebührende Aufmerksamkeit widmen. 

Artikel 7 

Konfliktprävention und Krisenbewältigung 

Die Vertragsparteien intensivieren die praktische Zusammenarbeit bei 
der Konfliktprävention und Krisenbewältigung, insbesondere im Hin
blick auf eine mögliche Beteiligung Georgiens an von der EU geleiteten 
zivilen und militärischen Krisenbewältigungsoperationen sowie an ent
sprechenden Übungen und Ausbildungsmaßnahmen auf Einzelfallbasis 
und auf etwaige Einladung der EU. 

Artikel 8 

Regionale Stabilität 

(1) Die Vertragsparteien intensivieren ihre gemeinsamen Anstrengun
gen zur Förderung der Stabilität, Sicherheit und demokratischen Ent
wicklung in der Region sowie zur weiteren Förderung der verschiede
nen Formen der regionalen Zusammenarbeit und arbeiten insbesondere 
mit Blick auf eine friedliche Beilegung der ungelösten Konflikte in der 
Region zusammen. 

(2) Diese Anstrengungen stützen sich auf gemeinsam getragene 
Grundsätze für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen, der Schluss
akte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in 
Helsinki von 1975 und anderen einschlägigen multilateralen Dokumen
ten festgelegt sind. Die Vertragsparteien nutzen außerdem in vollem 
Umfang den multilateralen Rahmen der Östlichen Partnerschaft, der 
Kooperationsmaßnahmen sowie einen offenen und freien Dialog ermög
licht und damit die Verbindungen zwischen den Partnerländern selbst 
fördert. 
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Artikel 9 

Friedliche Beilegung von Konflikten 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Entschlossenheit zu einer 
friedlichen Konfliktbeilegung unter uneingeschränkter Wahrung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens in seinen 
international anerkannten Grenzen sowie zur gemeinsamen Erleichte
rung der Rehabilitations- und Versöhnungsmaßnahmen nach dem Kon
flikt. Bis zu einer nachhaltigen Konfliktbeilegung und unbeschadet be
stehender Formate für die Erörterung der konfliktrelevanten Fragen wird 
die friedliche Konfliktbeilegung auf der Agenda für politischen Dialog 
zwischen den Vertragsparteien sowie auch im Dialog mit anderen ein
schlägigen internationalen Akteuren ein zentrales Thema bilden. 

(2) Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung des Bekenntnisses 
Georgiens zur Versöhnung und seine Bemühungen um die Wiedererlan
gung seiner territorialen Unversehrtheit im Bestreben um eine friedliche 
und dauerhafte Konfliktbeilegung, der Fortsetzung der uneingeschränk
ten Umsetzung der Sechs-Punkte-Vereinbarung vom 12. August 2008 
und der nachfolgenden Durchführungsmaßnahmen, der Verfolgung sich 
gegenseitig stärkender Nichtanerkennungs- und Einbindungspolitiken, 
der Unterstützung der internationalen Genfer Gespräche und einer si
cheren und würdigen Rückkehr aller Binnenvertriebenen und Flücht
linge im Einklang mit den Grundsätzen des Völkerrechts und eines 
adäquaten internationalen Engagements vor Ort, darunter gegebenenfalls 
auch eines Engagements der EU, an. 

(3) Die Vertragsparteien koordinieren, auch mit anderen einschlägi
gen internationalen Organisationen, ihre Bemühungen, einen Beitrag zur 
friedlichen Konfliktbeilegung in Georgien zu leisten, auch im Zusam
menhang mit humanitären Fragen. 

(4) All diese Anstrengungen stützen sich auf gemeinsam getragene 
Grundsätze für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen, der Schluss
akte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in 
Helsinki von 1975 und anderen einschlägigen multilateralen Dokumen
ten festgelegt sind. 

Artikel 10 

Massenvernichtungswaffen 

(1) Die Vertragsparteien sind der Auffassung, dass die Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen und dazugehörigen Trägermitteln an 
staatliche wie an nichtstaatliche Akteure eine der größten Gefahren für 
Frieden und Stabilität weltweit darstellt. Die Vertragsparteien kommen 
daher überein, zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur Bekämpfung 
der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und dazugehörigen Trä
germitteln zu leisten, indem sie ihre bestehenden Verpflichtungen aus 
internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträgen und -ab
kommen sowie andere einschlägige internationale Verpflichtungen in 
vollem Umfang erfüllen und auf nationaler Ebene umsetzen. Die Ver
tragsparteien sind sich darin einig, dass diese Bestimmung ein wesent
liches Element dieses Abkommens ist. 

(2) Die Vertragsparteien kommen ferner überein, zusammenzuarbei
ten und einen Beitrag zur Bekämpfung der Verbreitung von Massen
vernichtungswaffen und dazugehörigen Trägermitteln zu leisten, indem 
sie 

a) Maßnahmen treffen, um alle sonstigen einschlägigen internationalen 
Übereinkünfte zu unterzeichnen, zu ratifizieren beziehungsweise ih
nen beizutreten und sie in vollem Umfang umzusetzen, und 

B



 

02014A0830(02) � DE � 01.06.2018 � 004.001 � 12 

b) ein wirksames System nationaler Ausfuhrkontrollen einrichten, nach 
dem die Ausfuhr und die Durchfuhr von mit Massenvernichtungs
waffen zusammenhängenden Gütern und die Endverwendung von 
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck kontrolliert werden 
und das wirksame Sanktionen für Verstöße gegen die Ausfuhrkon
trollen umfasst. 

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, diese Fragen in ihrem 
politischen Dialog zu erörtern. 

Artikel 11 

Ausfuhrkontrollen für Kleinwaffen, leichte Waffen und 
konventionelle Waffen 

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die unerlaubte Herstel
lung, Verbringung und Verschiebung von Kleinwaffen und leichten 
Waffen sowie der dazugehörigen Munition und ihre übermäßige Anhäu
fung, unzureichende Verwaltung, unzulänglich gesicherte Lagerung und 
unkontrollierte Verbreitung weiterhin eine ernsthafte Bedrohung des 
Friedens und der internationalen Sicherheit darstellen. 

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, ihre jeweiligen Verpflich
tungen hinsichtlich des Vorgehens in Bezug auf den unerlaubten Handel 
mit Kleinwaffen und leichten Waffen und der dazugehörigen Munition 
im Rahmen der bestehenden internationalen Übereinkünfte und der Re
solutionen des VN-Sicherheitsrates sowie ihre Verpflichtungen im Rah
men anderer auf diesem Gebiet einschlägiger internationaler Instrumen
te, einschließlich des Aktionsprogramms der Vereinten Nationen zur 
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen, in allen Aspekten, einzuhalten und in 
vollem Umfang zu erfüllen. 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Bekämpfung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen und der da
zugehörigen Munition, einschließlich der Vernichtung übermäßiger La
gerbestände, auf globaler, regionaler, subregionaler und nationaler 
Ebene zusammenzuarbeiten und die Koordinierung, Komplementarität 
und Synergien ihrer diesbezüglichen Bemühungen sicherzustellen. 

(4) Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien eine Fortsetzung 
der Zusammenarbeit bei der Kontrolle der Ausfuhr konventioneller Waf
fen in Anbetracht des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP des 
Rates vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die 
Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern. 

(5) Die Vertragsparteien vereinbaren, diese Fragen in ihrem politi
schen Dialog zu erörtern. 

Artikel 12 

Bekämpfung des Terrorismus 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen die Bedeutung der Bekämpfung 
und Prävention des Terrorismus und kommen überein, auf bilateraler, 
regionaler und internationaler Ebene bei der Prävention und Bekämp
fung des Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen zu
sammenzuarbeiten. 
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(2) Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass die Bekämpfung 
des Terrorismus unter vollständiger Achtung der Rechtstaatlichkeit und 
in vollem Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der internatio
nalen Menschenrechtsvorschriften, des internationalen Flüchtlingsrechts, 
des humanitären Völkerrechts, der Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen, und allen einschlägigen internationalen Instrumenten zur Ter
rorismusbekämpfung, erfolgen muss. 

(3) Die Vertragsparteien unterstreichen die Bedeutung der weltweiten 
Ratifizierung und vollständigen Umsetzung aller Übereinkünfte und 
Protokolle der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung. Die 
Vertragsparteien kommen überein, den Dialog über den Entwurf des 
Umfassenden Übereinkommens über den internationalen Terrorismus 
weiter zu fördern und bei der Umsetzung der Weltweiten Strategie 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus sowie aller 
einschlägigen Resolutionen des VN-Sicherheitsrates und Übereinkünfte 
des Europarates zusammenzuarbeiten. Die Vertragsparteien kommen 
ferner überein zusammenzuarbeiten, um den internationalen Konsens 
über die Prävention und Bekämpfung des Terrorismus zu fördern. 

TITEL III 

FREIHEIT, SICHERHEIT UND RECHT 

Artikel 13 

Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten 

(1) Bei ihrer Zusammenarbeit im Bereich der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts messen die Vertragsparteien der weiteren Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Unabhängigkeit der Justiz, des 
Zugangs zu den Gerichten und des Rechts auf ein faires Verfahren, 
besondere Bedeutung bei. 

(2) Die Vertragsparteien arbeiten mit Blick auf das wirksame Funk
tionieren der Institutionen im Bereich der Rechtsdurchsetzung und der 
Rechtspflege in vollem Umfang zusammen. 

(3) Die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist Richt
schnur für die Zusammenarbeit im Bereich der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts. 

Artikel 14 

Schutz personenbezogener Daten 

Die Vertragsparteien kommen überein zusammenzuarbeiten, um einen 
hohen Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit den in Anhang 
I genannten Rechtsinstrumenten und -normen der EU, des Europarats 
und des Völkerrechts zu gewährleisten. 

Artikel 15 

Zusammenarbeit in den Bereichen Migration, Asyl und 
Grenzschutz 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen erneut die Bedeutung einer ge
meinsamen Steuerung der Migrationsströme zwischen ihren Gebieten 
und nehmen einen umfassenden Dialog über alle mit der Migration 
zusammenhängenden Fragen auf, darunter legale Migration, internatio
naler Schutz sowie Bekämpfung der illegalen Migration, der Schleuser
kriminalität und des Menschenhandels. 
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